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Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i.V.m. § 13a BauGB sowie zu den im 
Rahmen der erneuten Entwurfsoffenlegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen 
 
 
 
 
 
 
Gießen und Linden, den 19.02.2014 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Bau GB i.V.m. § 13a BauGB 
sowie gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  

Im Rahmen der Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Anregungen 
oder Hinweise schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht.  
 
Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m.  § 13a BauGB sowie 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen im Rahmen der Entwurf soffenlegung gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a BauGB (Frist bis zum 05.08.2013) 

Deutsche Telekom Technik GmbH (31.07.2013) 
Hessen Archäologie (19.07.2013) 
Kreisausschuss des Landkreis Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (15.07.2013) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.07.2013) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (02.08.2013) 
Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen (29.07.2013) 
Bauordnungsamt der Stadt Gießen (02.09.2013) 
Stadtreinigungs- und Fuhramt der Stadt Gießen (26.06.2013) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen  

Amt für Bodenmanagement Marburg (16.07.2013) 
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (15.07.2013) 
Amt für Wirtschaftsförderung (10.07.2013) 
Behindertenbeauftragter Stadt Gießen (08.07.2013 
E.ON Mitte AG (08.07.2013) 
Handelsverband Hessen Süd (09.07.2013) 
Handwerkskammer Wiesbaden (28.06.2013) 
Jugendamt (18.07.2013) 
Liegenschaftsamt (04.07.2013) 
PLEdoc GmbH (02.07.2013) 
Polizeipräsidium Mittelhessen (03.07.2013) 
Stadtwerke Gießen AG (29.07.2013) 
Stadt Pohlheim (16.07.2013) 
Stadt Wetzlar (08.07.2013 
Straßenverkehrsbehörde (25.97.2013) 
Tiefbauamt der Stadt Gießen / MWB (07.08.2013) 

Vermessungsamt (04.07.2013) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (05.07.2013) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen im Rahmen der erneute n 
Entwurfsoffenlegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB (Frist bis zum 10.02.2014)  

Deutsche Telekom Technik GmbH (31.01.2014) 
Kreisausschuss des Landkreis Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (Eingang 
10.02.2014) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez. 31 (12.02.2014) 
Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen (10.02.2014) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen  

E.ON Mitte AG (31.01.2014) 
Handwerkskammer Wiesbaden (27.01.2014 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (05.02.2014) 
IHK Gießen-Friedberg (04.02.2014) 
PLEdoc GmbH (31.01.2014) 
Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (06.02.2014) 
Stadt Pohlheim (28.01.2014) 
Stadt Wetzlar (03.02.2014) 
Stadtwerke Gießen AG (27.01.2014) 
TenneT TSO GmbH (29.01.2014) 
Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (30.01.2014) 
Behindertenbeauftragter der Stadt Gießen (11.02.2014) 
Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz der Stadt Gießen (10.02.2014) 
Ericsson Services GmbH (30.01.2014) 
Jugendamt der Stadt Gießen (29.01.2014) 
Liegenschaftsamt der Stadt Gießen (27.01.2014 
Tiefbauamt der Stadt Gießen (Eingang 10.02.2014) 
Vermessungsamt der Stadt Gießen (05.02.2014) 
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 Deutsche Telekom Technik GmbH (31.07.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genomm en 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung im Rahmen von möglichen Bauvorhaben in die 
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Der Lage- bzw. 
Übersichtsplan ist zudem Bestandteil der Verfahrensunterlagen zur Aufstellung des 
vorliegenden Bebauungsplanes. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 Anlage: Lageplan Deutsche Telekom Technik GmbH (31. 07.2013) 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (31.01.2014) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 31.07.2013 wurden Hinweise 
auf bestehende Telekommunikationslinien innerhalb des Plangebietes sowie auf die 
diesbezüglichen Anforderungen abgegeben. Die vorgebrachten Hinweise wurden 
bereits zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes zur Berücksichtigung im Rahmen von 
möglichen Bauvorhaben in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen, 
sodass auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 
besteht. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
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 Hessen Archäologie (19.07.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegende n Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wurde aufgenommen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Jedoch kann angemerkt werden, dass die Abteilung Kunstdenkmalpflege im Rahmen 
des vorliegenden Aufstellungsverfahrens keine Stellungnahme vorgebracht hat. 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz 
(15.07.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwasser- und Bodenschutz 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 2 und 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genomm en. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Abwasser 
 
Zu 4 und 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genom men. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
Oberflächengewässer 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 

6. 
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 Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (Eingang 
10.02.2014) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 15.07.2013 vorgebrachten 
allgemeinen und für das Bauleitplanverfahren relevanten Hinweise zum 
Grundwasser- und Bodenschutz, zum Abwasser und zu Oberflächengewässern 
wurden bereits zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes zur Berücksichtigung bei 
Bauplanung und Bauausführung in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus 
kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Zu 2: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegende n Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Verwiesen wird auf die Ausführungen zu (1). 
 

1. 

2. 

3. 
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 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.07.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise wurden aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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 Anlage zum Schreiben des Regierungspräsidiums Darms tadt, Kampfmittel-
räumdienst, vom 18.07.2013 
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 Regierungspräsidium Gießen, Dez .31 (02.08.2013) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegende n Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Industrielles Abwasser, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da im Bebauungsplan jedoch bereits entsprechende Hinweise auf die noch nicht 
näher untersuchten Altstandorte enthalten sind und die angesprochenen Flurstücke 
in der Planzeichnung auch bereits entsprechend gekennzeichnet wurden, besteht 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Immissionsschutz 
 
Zu 7: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegende n Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

4. 

5. 

6. 

7. 
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 Bergaufsicht 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und in die Begründung zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Planungsrechtlicher Hinweis 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die genannten Anforderungen betreffen dieses beschleunigte Aufstellungsverfahren 
nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

9. 

10. 
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 Regierungspräsidium Gießen, Dez .31 (12.02.2014) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
Zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegende n Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Industrielles Abwasser, Grundwasserschadensfälle, Altlasten, Bodenschutz 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da im Bebauungsplan jedoch bereits entsprechende Hinweise auf die noch nicht 
näher untersuchten Altstandorte enthalten sind und die angesprochenen Flurstücke 
in der Planzeichnung auch bereits entsprechend gekennzeichnet wurden, besteht 
auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Immissionsschutz 
 
Zu 7: Die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegende n Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 

4. 

5. 

6. 

7. 
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 Bergaufsicht 
 
Zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 02.08.2013 vorgebrachte 
Hinweis auf die Lage des Plangebietes in einem Bereich eines erloschenen 
Bergwerksfeldes wurde zum 2. Entwurf für die Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen, sodass auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 
 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Planungsrechtlicher Hinweis 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Gießen stellt für das Plangebiet Gewerbliche 
Baufläche dar. Die 1. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes von 2003 
kann somit gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB überwiegend aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt werden. Für den Bereich des Mischgebietes steht 
die Darstellung des Flächennutzungsplans der vorliegenden Planung wie 
vorgebracht zunächst entgegen. Im beschleunigten Verfahren kann gemäß § 13a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der 
Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, sofern die geordnete städtebauliche 
Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird. Der 
Flächennutzungsplan wird daher wie vorgebracht im Wege der Berichtigung 
angepasst. 
 
 
 
 
 

8. 

9. 

10. 
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 Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen (29.07.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
Zu 1: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die im Bebauungsplan enthaltene textliche Festsetzung stellt die Anpflanzung einer 
Baumreihe parallel zum Schiffenberger Weg entsprechend der bisherigen 
Formulierung in dem der Änderung zugrunde liegenden Bebauungsplan sicher, 
sodass diesbezüglich kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der Artenschutzprüfung genannten Vermeidungsmaßnahmen werden nicht als 
Festsetzung aufgenommen, sondern bleiben Hinweise. Nach Aussage des 
Gutachters besitzt die Zwergfledermaus keine Quartiere im Planungsgebiet. Der 
Gebäudebestand könnte ein ausreichendes Potential von geeigneten Spalten und 
Ritzen aufweisen. Zur Vermeidung der Tötung, Verletzung oder Störungen ist daher 
eine zeitnahe Begehungen vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen durchzu-
führen. Sollten im Zuge der Begehungen Hinweise auf das Vorkommen von Fleder-
mäusen festgestellt werden, sind diese durch das Anbringen von geeigneten 
Fledermauskästen zu kompensieren. Der Haussperling dagegen besitzt Brutstätten 
an einem bestehenden Fabrikgebäude. Diese sind jedoch nicht akut durch die 
Neubaumaßnahme gefährdet. Auch hier empfiehlt der Gutachter als „Ausgleich für 
einen möglichen Verlust“ das Anbringen von Kolonienistkästen an die bestehende 
Fabrikfassade. Dies macht nur Sinn, wenn das Fabrikgebäude langfristig erhalten 
bliebe. Da aber bauliche Maßnahmen (Sanierung oder Abriss) zum heutigen 
Zeitpunkt nicht einschätzbar sind, ist eine konkrete artenschutzrechtliche Auflage im 
Baugenehmigungsverfahren zu treffen. 

1. 

2. 

3. 
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Folgende Formulierung wird als artenschutzrechtlicher Hinweis aufgenommen: 
 
„Der Bebauungsplan betrifft gemäß § 44 BNatSchG artenschutzrechtliche relevante 
Vorkommen des Haussperlings. Wenn die im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen zur Bauzeitenregelungen und zum 
möglichen Brutstättenverlust nicht beachtet bzw. funktionstüchtig hergestellt werden, 
sind Vorhaben nur nach einer vorherigen artenschutzrechtlichen Genehmigung 
gemäß § 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 BNatSchG zulässig. Eine Begleitung der 
Durchführung der Maßnahmen durch die Untere Naturschutzbehörde der Stadt 
Gießen wird empfohlen.“ 
 
Im Übrigen kann angemerkt werden, dass entsprechende Festsetzungen nach § 44 
Abs. 5 Satz 3 BNatSchG nur zulässig sind, wenn sie erforderlich sind, um 
ökologische Funktion der Brut- und Fortpflanzungsstätten in räumlichen 
Zusammenhang zu sichern. Als Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB kann sie 
auch nur dann als Pflicht festgesetzt werden, wenn die Voraussetzungen nach § 
135a Abs. 1 BauGB vorliegen. Diese liegen jedoch nicht vor, weil vorliegend eine 
Ausgleichsplanung nach § 1a Abs. 3 BauGB wegen §§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB nicht 
erfolgt. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Angabe der zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen wird in den Planunterlagen 
zum 2. Entwurf entsprechend angepasst, zumal nunmehr auch der zweite Teil der 
BauGB-Novelle 2013 entsprechend in Kraft getreten ist. 
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 Amt für Umwelt und Natur der Stadt Gießen (29.07.2013) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
 
und die Aussagen der nachfolgenden kartografischen Darstellungen im Rahmen des 
landschaftspflegerischen Fachbeitrages berücksichtigt. 
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Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/07 „Siemensstraße/Talstraße“ – 1. Änderung       27 

 Bauordnungsamt der Stadt Gießen (02.09.2013) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1a: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
In die Planzeichnung werden entsprechende Maßangaben aufgenommen. 
 
 
 
Zu 1b: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
Zu 2: Den Anregungen wird wie folgt entsprochen: 
 
In die Legende wird die Formulierung „Gebäudehöhe m über NN“ aufgenommen. 
Hingegen wird die Formulierung der textlichen Festsetzung A 2.2 zur Klarstellung 
weiterhin beibehalten. 
 
 
Zu 3a: Der Anregung wird entsprochen und der Hinwei s zur Kenntnis 
genommen.  
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Zu 3b: Der Anregung wird wie folgt entsprochen:  
 
Die Formulierung der textlichen Festsetzung A 2.2 wird zur Klarstellung weiterhin 
beibehalten. Jedoch wird die Definition des Begriffs der „Traufe“ in die Festsetzung 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3c: Der Anregung wird entsprochen.  
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Zu 3d: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Die Festsetzung wird zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend angepasst 
und erhält die folgende Formulierung: „Im Gewerbegebiet sind mindestens 10 % und 
im Mischgebiet mindestens 15 % der Grundstücksflächen gärtnerisch oder als 
Grünfläche anzulegen und zu unterhalten.“ 
 
 
 
 
Zu 4a bis 4f: Den Anregungen wird entsprochen.  
 
Die bisherige Formulierung der Festsetzungen wird entsprechend redaktionell 
angepasst. 
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Zu 5a: Der Anregung wird entsprochen.  
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Zu 5b: Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
An der bisherigen Formulierung des im Bebauungsplan enthaltenen Hinweises wird 
weiterhin festgehalten. 
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 Stadtreinigungs- und Fuhramt der Stadt Gießen(02.07.2013) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abfallentsorgung 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

2. 

3. 




